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Wachstum bis zum Fachgruppendurchschnitt 
muss möglich sein
von Rechtsanwalt Dr. Tobias Eickmann, Kanzlei am Ärztehaus, Frehse Mack  
Vogelsang, Dortmund, www.kanzlei-am-aerztehaus.de

Kürzlich haben Vertragsärzte die ersten Abrechnungsbescheide unter RLV-
Bedingungen erhalten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen vor allem eines: 
Viele Fragen bleiben noch zu klären. Dass eine rechtliche Auseinandersetzung 
für Ärzte auch erfolgreich sein kann, zeigt ein aktueller Beschluss des Sozial-
gerichts (SG) Marburg vom 6. August 2009 (Az: S 11 KA 430/09 ER). Dieses 
hat einer radiologischen Gemeinschaftspraxis zugestanden, Leistungen im 
Fachgebiet der Radiologie bis zur Höhe des Fachgruppendurchschnitts ver
gütet zu erhalten.

Der Fall

Eine radiologische Gemeinschafts-
praxis mit Vorhaltung von CT und 
MRT hatte 6,5 Millionen Euro in 
neue Praxisräume investiert. Nach 
Erhalt der notwendigen Abrech-
nungsgenehmigungen für die Ge-
räte im Quartal 3/09 sollte mit dem 
Praxisbetrieb in vollem Umfang be-
gonnen werden. Aufgrund verschie-
dener Umstände waren die drei 
Ärzte allerdings im Referenzquartal 
3/08 nur in sehr eingeschränktem 
Umfang vertragsärztlich tätig, 
sodass die KV der Gemeinschafts-
praxis lediglich ein RLV in Höhe von 
etwa 3.700 Euro zuwies. 

Die Gemeinschaftspraxis wandte 
sich zuletzt im Wege des einst-
weiligen Rechtsschutzes an das 
Sozialgericht und verlangte, dass 
ihr eine Abrechnungsmöglichkeit 
bis zur Höhe des Fachgruppen-

durchschnitts ermöglicht wird. Die 
KV hielt entgegen, dass der Hono-
rarvertrag eine Wachstumsmög-
lichkeit durch die Anknüpfung an 
das jeweilige Vorjahresquartal bis 
zur Abstaffelung vorsehe. Für eine 
Ausnahmeregelung sei kein Raum, 
da die drei Ärzte im Referenzquar-
tal bereits als Vertragsärzte nieder-
gelassen waren.

Entscheidungsgründe

Das SG Marburg entschied zuguns-
ten der Gemeinschaftspraxis. Nach 
Auffassung des Gerichts ist der RLV-
Zuweisungsbescheid offensichtlich 
rechtswidrig: Die Regelung versto-
ße gegen die verfassungsrecht-
lich garantierte Berufswahl- und 
ausübungsfreiheit des Artikels 12 
Grundgesetz und komme aufgrund 
des Ausmaßes der Einschränkun-
gen sogar einem Berufsverbot 
gleich. 

Der Honorarvertrag müsse für 
bestimmte Fallkonstellationen 
Regelungen enthalten, so etwa für 
„Neuzulassungen von Vertragsärz-
ten“, „Praxen in der Anfangsphase“ 
sowie für „Umwandlungen der 
Kooperationsformen“. Dies sei durch 
den Bewertungsausschuss vorge-
geben worden. Da der einschlägige 
Honorarvertrag hier lückenhaft sei, 
müsse diese Lücke unter Berück-
sichtigung der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts (BSG) zu 
den Wachstumsmöglichkeiten für 
unterdurchschnittlich abrechnende 
Praxen gefüllt werden. Deshalb sei 
der Gemeinschaftspraxis zuzubilli-
gen, sofort bis zum Durchschnitt der 
Fachgruppe wachsen zu können. 

Praxishinweise

Das SG Marburg hat die schema-
tische Vorgehensweise der KV mit 
ungewöhnlich deutlichen Worten als 
rechtswidrig qualifiziert und erneut 
betont, dass nach der ständigen 
Rechtsprechung des BSG umsatz-
mäßig unterdurchschnittlich abrech-
nende Praxen die Möglichkeit haben 
müssen, zumindest den durch-
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schnittlichen Umsatz der Fachgrup-
pe zu erreichen. Dies folgt aus dem 
Grundsatz der Honorarverteilungs-
gerechtigkeit. 

Gerade im Geltungsbereich der 
RLV gibt es Praxen, die aufgrund 
verschiedener Umstände nicht in 
das „vorgegebene Raster“ passen, 
wie der entschiedene Sachverhalt 

Radiologische Schein-Gemeinschaftspraxis

Verdecktes Anstellungsverhältnis: Honorar
rückforderung der KV erfolgte zu Recht
von Rechtsanwältin Ina Schwar, Kanzlei am Ärztehaus, Frehse Mack Vogelsang, 
Münster, www.kanzlei-am-aerztehaus.de 

Welche Anforderungen sind an eine „echte“ Gemeinschaftspraxis zu stellen 
und unter welchen Voraussetzungen ist trotz formell eingeräumter Gesellschaf-
terstellung eines Arztes tatsächlich eine verdeckte Anstellung anzunehmen? 
Zu dieser Frage hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG 
NSB) am 17. Dezember 2008 ein Grundsatzurteil gefällt (Az: L 3 KA 316/04). 
Demnach ist ein Rückforderungsbescheid, der eine sachlich-rechnerische Be-
richtigung und eine darauf beruhende Honorarrückforderung zum Gegenstand 
hat, rechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Abrechnung durch eine Gemein-
schaftspraxis erfolgt, in der einer der dort tätigen Ärzte nach den tatsächlichen 
Gegebenheiten nur zum Schein als Gesellschafter eingebunden ist.

Der Fall

Im Urteilsfall hatte ein Arzt im 
Jahr 1996 mit einer radiologischen 
Gemeinschaftspraxis einen „Ko-
operationsvertrag“ zur Zusam-
menarbeit „als frei praktizierende 
Vertragsärzte“ geschlossen. Nach 
dem Wortlaut des Vertrages war 
der „freie Mitarbeiter“ jedoch 
„nicht Mitunternehmer an der 
Betriebsstätte“ (Anlagevermögen 
und ideeller Praxiswert). Zugleich 
wurde vereinbart, es werde „kein 
Anstellungsverhältnis begründet“. 
Das freie Mitarbeiterverhältnis sei 
„als Probezeit gedacht“, nach deren 
Ablauf eine partnerschaftliche Ein-
bindung erfolgen sollte. 

Der Vertrag sah „eine regelmäßige 
Vergütung pro Arbeitswoche in 

Höhe von 2.348 DM zuzüglich einer 
sogenannten Karenzentschädigung 
von zunächst 1.304 DM vor (später 
1.565 DM). Aus den im Verfahren 
ebenfalls vorliegenden Gesellschaf-
terbeschlüssen und Schriftverkehr 
der Gesellschafter war ersicht-
lich, dass der betreffende Arzt im 
streitgegenständlichen Zeitraum an 
Gesellschafterversammlungen nicht 
teilnahm und zudem seine Teilnah-
me an einem Arbeitsessen nicht 
für sinnvoll gehalten wurde, da dort 
„über geschäftliche Dinge zu reden 
sein werde, die allein Sache der 
Gesellschafter seien“. 

Der zuständige Zulassungsaus-
schuss hatte im Jahr 1996 auf Antrag 
der Beteiligten die gemeinsame 
Berufsausübung in einer Gemein-
schaftspraxis genehmigt. Zu einer 

beispielhaft belegt. In solchen Fällen 
sollte geprüft werden, ob auf Grund-
lage des regionalen RLV-Vertrags 
(Honorarvertrags) Sonderregelun-
gen vorgesehen und die Vorgaben 
des Bewertungsausschusses 
rechtmäßig umgesetzt sind. Ob ein 
rechtliches Vorgehen sinnvoll ist, 
sollte dann im jeweiligen Einzelfall 
entschieden werden.

partnerschaftlichen Einbindung des 
Arztes in die Gemeinschaftspraxis ist 
es in der Folgezeit nicht gekommen.

Im Jahr 2001 hob die KV die 
Honorarbescheide der Gemein-
schaftspraxis für die Quartale 
IV/1996 bis I/2001 auf und forderte 
für diesen Zeitraum Honorare in 
Höhe von insgesamt 1.785.153 DM 
(880.578 Euro) zurück, da die Ge-
nehmigung der Gemeinschaftspra-
xis durch bewusst unwahre Anga-
ben über die gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung an und freiberufliche 
Tätigkeit in der Gemeinschaftspraxis 
erlangt worden sei. 

Kriterien für das Vorliegen einer 
„echten“ Gemeinschaftspraxis

Die Klage gegen die Honorarrück-
forderung hatte in erster Instanz vor 
dem Sozialgericht Hannover noch 
Erfolg. Das LSG NSB hob diese Ent-
scheidung aber auf und entschied, 
dass der angefochtene Rückforde-
rungsbescheid nicht zu beanstan-
den ist. Die Honorarbescheide für 
die betreffenden Quartale seien 
zu Recht (teilweise) aufgehoben 
und das Honorar zu Recht neu 
festgesetzt worden. Zwar habe die 
Gemeinschaftspraxis vorliegend ent-
sprechend den Vorgaben des EBM 
abgerechnet und der Zulassungs-
ausschuss die formal bestehende 
Gemeinschaftspraxis genehmigt. 
Die zuständige KV müsse deshalb 
bei der Abrechnung der ärztlichen 
Leistungen jedoch nicht zwingend 
davon ausgehen, dass es sich um 
Leistungen einer Gemeinschaftspra-
xis handelt. 

Für die inhaltliche Abgrenzung, ob 
ein verdecktes Anstellungsverhält-
nis vorliegt, sei eine Gesamtschau 
aller relevanten Umstände anzu-
stellen. Bewertet hat das LSG im 
Wesentlichen folgende Kriterien:
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1. Gemeinsame Ausübung der 
ärztlichen Tätigkeit

Das Bundessozialgericht (BSG) 
habe, so die Richter, bereits wie-
derholt entschieden, dass eine 
Gemeinschaftspraxis nur bestehe, 
wenn eine Genehmigung nach § 33 
Abs. 2 Ärzte-Zulassungsverordnung 
vorliege, sich die Vertragsärzte zur 
gemeinsamen Ausübung der ärzt-
lichen Tätigkeit verpflichtet hätten 
und diese auch tatsächlich gemein-
sam ausüben. Dies gelte auch für 
die rechtliche Anerkennung von Ho-
norarforderungen. Die KV sei daher 
berechtigt, die Honorarabrechnung 
der Ärzte im Rahmen einer sachlich-
rechnerischen Berichtigung nach-
träglich zu korrigieren und überzahl-
tes Honorar zurückzufordern. 

Dies gelte beispielsweise, wenn 
nach außen hin eine Gemeinschafts-
praxis mit entsprechender Geneh-
migung betrieben werde, diese aber 
nicht hätte erteilt werden oder hätte 
widerrufen werden müssen, weil 
eine gemeinsame Berufsausübung 
nie gewollt war oder später nicht 
mehr realisiert worden sei. Nach 
Auffassung des LSG NSB lag ein 
solcher Fall hier vor. Der vermeint-
liche „Partner“ sei tatsächlich als 
angestellter Arzt tätig gewesen. 

2. Mitwirkung an der Geschäfts-
führung

Dem betreffenden Arzt waren 
vorliegend keine Mitwirkungsmög-
lichkeiten an den zentralen, die 
Struktur der Praxis bestimmen-
den Entscheidungen eingeräumt 
worden. Zudem sei auch seine 
Aufnahme in die Gesellschaft 
lediglich eine Option gewesen, die 
tatsächlich nicht umgesetzt wurde. 
Bei keiner der Gesellschafterver-
sammlungen der anderen Ärzte 
war er anwesend und von jeglicher 

Maßnahme der Geschäftsführung 
ausgeschlossen. 

Durch die Regelungen des Koope-
rationsvertrages wurde ihm weder 
eine Gewinnbeteiligung an den 
Erträgen noch eine Beteiligung 
an etwaigen Verlusten der Praxis 
eingeräumt. Er bezog vielmehr ein 
Festgehalt, das auch bei Verlusten 
der GbR zu zahlen war und ihn des-
halb von unternehmerischen Risiken 
freistellte – nach Ansicht der Richter 
ein entscheidendes Indiz für eine 
Angestelltentätigkeit.

3. Vermögensbeteiligung

Auch eine Beteiligung des Arztes 
am Vermögen der Gemeinschafts-
praxis habe zu keiner Zeit vorgele-
gen, zumal vertraglich ausdrücklich 
geregelt war, der freie Mitarbeiter 
erwerbe zwar im Außenverhältnis 
den Gemeinschaftspraxis-Anteil 
eines ausscheidenden, früheren 
Partners, er könne jedoch „hieraus 
(…) keine Rechte herleiten“ und 
erwerbe „dadurch weder Gesell-
schaftsanteile noch Rechte oder 
Anwartschaften“. Damit ist nach 
Auffassung des Gerichts vereinbart 
worden, dass nach außen nur der 
Schein einer Beteiligung erweckt 
werden sollte, ohne dies tatsächlich 
umsetzen zu wollen.

Bewusste Irreführung des 
Zulassungsausschusses

Den beteiligten Ärzten sei auch ein 
Verschulden zur Last zu legen, da 
diese wissen mussten, dass ledig-
lich eine Schein-Gemeinschaftspra-
xis vorlag und der betreffende Arzt 
tatsächlich als Angestellter in die 
Praxis einbezogen worden sei. Dies 
folge bereits aus einer weiteren 
Abrede des Vertrages, wonach ein 
gegebenenfalls dem Zulassungs-
ausschuss vorzulegender Vertrag 

„zwischen den Vertragsparteien kei-
ne eigene Rechtswirkung“ entfalte. 
Dies spreche nachdrücklich für eine 
mit dem Ziel der Irreführung des 
Zulassungsausschusses bzw. der 
KV erfolgte Vertragsgestaltung.

Fazit

Gerade im Hinblick auf den hohen 
Wert radiologischer Praxen besteht 
in der Praxis häufig der nachvollzieh-
bare Wunsch aller Beteiligten, durch 
Vereinbarung einer „Erprobungs-
phase“ die gemeinsame Berufsaus-
übung zunächst zu testen und den 
neu hinzutretenden Partner noch 
nicht vollumfänglich einzubinden 
– und ihn insbesondere nicht am 
Gesellschaftsvermögen zu beteili-
gen. Die vorliegende Entscheidung 
macht nochmals deutlich, dass 
entsprechende Vertragsgestaltun-
gen sorgfältig abzuwägen und in 
jedem Fall anhand der aufgezeigten 
Bewertungskriterien kritisch zu 
prüfen sind. Dabei ist weniger auf 
punktuelle Regelungen als vielmehr 
darauf zu achten, dass bei einer 
Gesamtschau des Vertrages nicht 
der Eindruck einer Schein-Gemein-
schaftspraxis entsteht. 

Der verhandelte Fall macht die mög-
lichen gravierenden Konsequenzen 
eines verdeckten Anstellungsver-
hältnisses deutlich – hier eine Hono-
rarrückforderung in Höhe von etwa 
880.000 Euro. Daher sollte bereits 
bei der Erstellung entsprechender 
Verträge qualifizierter, rechtlicher 
Rat eingeholt und die vertraglichen 
Regelungen sorgfältig geprüft wer-
den. Bei Bejahung einer verdeckten 
Anstellung droht nämlich nicht allein 
der formelle Widerruf der Geneh-
migung oder eine nachträgliche 
Forderung von Sozialversicherungs-
beiträgen, sondern – wie hier – ins-
besondere auch eine nachträgliche 
Honorarrückforderung.
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Qualitätsmanagement – Teil 1

QM in der radiologischen Praxis – warum?
von Christine Hamdan, Diplom-Netzmanagerin im Gesundheitswesen, Hattingen

Fragt man Radiologen, warum sie in ihrer Praxis ein Qualitätsmanagement 
(QM) einführen, so erhält man in der Regel die Antwort: „Wir müssen, da es 
eine entsprechende Vorgabe gibt!“ Zurück geht diese Vorgabe unter anderem 
auf die am 18. Oktober 2005 verabschiedete Qualitätsmanagement-Richtlinie 
für die vertragsärztliche Versorgung: Diese fordert von allen niedergelassenen 
Ärzten, bis zum Ende des Jahres 2009 ein Qualitätsmanagement einzuführen 
und weiterzuentwickeln. 

Gründe zur Einführung eines QM

Darüber hinaus gibt es gesetzliche, 
ökonomische und medizinische 
Gründe für die Einführung eines QM.

1. Gesetzliche Gründe
§ 135 a SGB V schreibt die Einfüh-
rung eines QM vor. Allerdings wird 
durch den Gesetzgeber nicht vor-
geschrieben, welche QM-Normen 
zu erfüllen sind (zum Beispiel ISO 
9001, QEP, EFQM).

2. Ökonomische Gründe
Der wirtschaftliche Erfolg einer 
Praxis ist mit einem funktionieren-
den QM gut darstellbar. Das kommt 
in radiologischen Praxen, die zum 
Beispiel einem Krankenhausträger 
angeschlossen sind, deutlich zum 
Ausdruck. Hier ist der Druck zur Ef-
fizienz erheblich höher. Die Kosten 
sind mit klaren Organisationsab-
läufen, einer optimalen Verantwor-
tungsverteilung und einem gut 
funktionierenden Team nachweisbar 
zu senken. Läuft es im Team gut, 
wirkt sich das auch positiv auf die 
Zufriedenheit der Patienten aus, 
was wiederum den Zulauf neuer 
Patienten fördert.

3. Medizinische Gründe
Es ist nachgewiesen, dass die Feh-
ler in der Diagnostik meistens nicht 
auf Fehler des Arztes, sondern 
auf Mängel in der Organisation 
zurückzuführen sind, zum Beispiel 

durch das Vertauschen von IDs der 
Patienten oder die falsche Eingabe 
der Indikation oder fehlerhafte 
Steuerung der Daten im RIS/PACS, 
dadurch fehlerhafte Zuordnung zum 
Befund etc. Durch QM können un-
klare Kommunikation, Verwechse-
lungen und Dokumentationsfehler 
weitgehend vermieden werden.

ISO 9001 oder QEP in der  
Radiologie?

Die Anwendung der DIN ISO 9001: 
2008 hat gegenüber QEP für radio-
logische Praxen Vorteile. Diese sind:

Die Praxen können sich innerhalb •	
der DIN-Vorgaben praxisindividu-
ell bewegen und sind nicht an das 
starre Konzept der Zielvorgaben 
von QEP gebunden. Allerdings ist 
eine intensive Auseinanderset-
zung mit den eigenen Abläufen 
notwendig, um diese dann im 
QM-System zu beschreiben. 

In den Beschreibungen gemäß DIN •	
sind die Praxen freier. Die Audito-
ren haben jedoch die Aufgabe zu 
überprüfen, ob sämtliche von der 
DIN geforderten Kapitel im QM-
System der Praxis erfasst sind.

Für die QM-Systeme mittelständi-•	
scher Unternehmen – dazu zählen 
auch radiologische Praxen – hat 
sich die DIN ISO über viele Jahre 
als das führende System etabliert.

Das eigenständige Entwickeln der •	
notwendigen Prozessbeschreibun-
gen erzeugt im Team Motivation 
und Kreativität. So kann Altes und 
Überholtes ausgemerzt werden.

QM – im Grunde nichts Neues 
für radiologische Praxen

Wegen ihrer großen zeitlichen 
Auslastung beschäftigen sich viele 
Radiologen kaum mit dem Thema 
QM. Dabei werden die häufigsten 
Forderungen des QM nach DIN ISO 
9001 in der Radiologie schon lange 
erfüllt, zum Beispiel gesetzliche An-
forderungen nach dem Medizinpro-
duktegesetz, Aufzeichnungspflich-
ten und Arbeitsanweisungen. Die 
schriftliche Fixierung der bisherigen 
Maßnahmen entspricht zu 80 Pro-
zent dem QM der radiologischen 
Praxen. 

Neu!

E-Learning-Programm 
der Guerbet GmbH
Unter www.guerbet.web-based-
training.de gelangen Sie zum 
E-Learning-Programm Hände-
hygiene der Deutschen Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene 
e.V. (DGKH).


